
Nr. 49 Staatsanzeiger / Öffentlicher Anzeiger für das Land Hessen Seite 1567

stand bis zum 15. November des Vorjahres der Mitgliederver-
sammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 

3. Zu anderen Zwecken als zur Erfüllung der Aufgaben der Inge-
nieurkammer und zur Deckung der Verwaltungskosten dürfen
weder Beiträge erhoben noch das Vermögen der Ingenieurkam-
mer verwendet werden.

4. Der Vorstand hat für jedes Wirtschaftsjahr der Mitgliederver-
sammlung Rechnung zu legen und um Entlastung nachzusu-
chen.
Die Rechnungslegung hat sich auf die Erträge und Aufwendun-
gen sowie auf das Vermögen zu erstrecken. Dabei sind die
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten.

5. Die Kassen- und Buchführung ist jedes Wirtschaftsjahr durch
zwei Rechnungsprüfer zu prüfen.
Die Rechnungsprüfer werden von der Mitgliederversammlung
für jeweils zwei Jahre gewählt.
Die Buchführung, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht
sind nach Ende des Wirtschaftsjahres durch eine Wirtschafts-
prüferin bzw. einen Wirtschaftsprüfer oder eine vereidigte
Buchprüferin bzw. einen vereidigten Buchprüfer zu prüfen. Die 
Wirtschaftsprüferin bzw. der Wirtschaftsprüfer oder die verei-
digte Buchprüferin bzw. der vereidigte  Buchprüfer wird durch 
die Mitgliederversammlung bestimmt. Der Vorstand unterbrei-
tet der Mitgliederversammlung Vorschläge für die Auswahl der 
Prüferin bzw. des Prüfers. Die Mitgliederversammlung hat ein
eigenes Vorschlagsrecht.

11. Einziehung von Urkunden
Bei Ausscheiden eines Pflichtmitgliedes zieht der Vorstand die über 
die Mitgliedschaft ausgestellte Urkunde und den Kammerstempel 
ein. Die Pflichtmitglieder sind zur Rückgabe verpflichtet. 

12. Satzungsänderungen und Bekanntmachungen
1. Satzungsänderungsanträge sind der Einladung zur Mitglieder-

versammlung beizufügen.
2. Bekanntmachungen nach § 36 Abs. 2 HIngG sind im Staatsan-

zeiger für das Land Hessen bekannt zu machen. Sonstige Be-
kanntmachungen der Ingenieurkammer erfolgen in den Mitglie-
dernachrichten.

13. Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Satzung tritt nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde 
am Tage nach der Bekanntmachung im Staatsanzeiger für das Land 
Hessen in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 21. Ok-
tober 1988, zuletzt geändert am 2. November 2012, außer Kraft.

Ausfertigung
Die Übereinstimmung dieser Ausfertigung mit dem Beschluss der 
Mitgliederversammlung vom 11. November 2016 wird bestätigt.

Wiesbaden, den 17. November 2016

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Udo F. M e i ß n e r
Präsident
RA Manfred G ü n t h e r - S p l i t t g e r b e r 
Justiziar 

Genehmigungsvermerk
Die mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 11. November 
2016 erfolgte Neufassung der Hauptsatzung wird nach § 36 Abs. 1 
HIngG genehmigt.
Wiesbaden, den 25. November 2016

Hessisches Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Landesentwicklung

Aufwandsentschädigungsordnung der Ingenieurkammer 
Hessen 
beschlossen von der Mitgliederversammlung vom 11. November 
2016 aufgrund des § 30 Abs. 2 Nr. 1 des Hessischen Ingenieurgeset-
zes (HIngG) vom 30. November 2015 (GVBl. I 457)

§ 1
Präambel

(1) Die Verwendung der Mittel hat unter dem Gebot der sparsamen 
und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu erfolgen.
(2) Die Durchführung von Dienstreisen setzt voraus, dass diese
vorher schriftlich beantragt und genehmigt bzw. angeordnet wor-
den sind. Die Dienstreisen
a) der Vorstandsmitglieder, der Mitglieder der Kammer und die

der Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers genehmigt die 
Präsidentin bzw. der Präsident, die

b) der Beschäftigten der Ingenieurkammer werden von der Ge-
schäftsführerin bzw. vom Geschäftsführer genehmigt bzw. an-
geordnet.

(3) Eine Erstattung von Auslagen kann nur erfolgen, wenn diese
nachgewiesen sind.

§ 2
Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung gilt für die Mitglieder des Vorstandes, für die
Mitglieder der im Hessischen Ingenieurgesetz genannten und durch 
die Mitgliederversammlung oder den Vorstand berufenen Aus-
schüsse sowie für die gewählten und durch den Vorstand bestätig-
ten Vorsitzenden der Fachgruppen und Arbeitskreise der Ingeni-
eurkammer Hessen.
(2) Sie gilt entsprechend für Mitglieder der Kammer, die Geschäfts-
führerin bzw. den Geschäftsführer und die Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle und Sachverständige, sofern sie im Auftrag des Vor-
standes oder der Präsidentin bzw. des Präsidenten für besondere
Aufgaben oder im Rahmen der hauptamtlichen Tätigkeit für die
Kammer tätig werden.
(3) Bestellte oder benannte Vertreter der Kammer in Vorstand, Ar-
beitsgruppen oder Versammlungen anderer Körperschaften, Ver-
waltungsgremien oder Vereine unterliegen den gleichen Bestim-
mungen, soweit nicht andere Träger die aufgrund dieser Aufwands-
entschädigungsordnung zu zahlenden Entschädigungen überneh-
men.

§ 3
Aufwandsentschädigung

Vorstandsmitglieder erhalten eine monatliche Aufwandsentschä-
digung wie folgt: 
1. Präsidentin bzw. Präsident 2.200 EUR
2. Vizepräsidentin bzw. Vizepräsident 1.200 EUR
3. Schatzmeisterin bzw. Schatzmeister 700 EUR
4. Beisitzer als Vorstandsmitglieder 500 EUR

§ 4
Entschädigung

(1) Ehrenamtlich tätige Mitglieder erhalten je Sitzung des jeweili-
gen Gremiums eine Entschädigung wie folgt:
1. Die bzw. der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses

150 EUR
2. Die bzw. der Vorsitzende des Eintragungsausschusses

300 EUR
Mit der Entschädigung ist auch die Vor- und Nachbereitung der 
Sitzung und die Begründung von Entscheidungen abgegolten.

3. Beisitzer des Eintragungsausschusses und
Schlichtungsausschusses 100 EUR

4. Mitglieder des Widerspruchsausschusses 100 EUR
5. Vorsitzende der bei der Ingenieurkammer gebildeten Eintra-

gungsausschüsse zur Eintragung von Bauvorlageberechtigten
und von Nachweisberechtigten für Standsicherheit und Schall-
schutz 150 EUR

6. Beisitzer der bei der Ingenieurkammer gebildeten Eintragungs-
ausschüsse zur Eintragung von Bauvorlageberechtigten und von 
Nachweisberechtigten für Standsicherheit und Schallschutz

100 EUR
7. Beisitzer der bei der Architekten- und Stadtplanerkammer Hes-

sen gebildeten Eintragungsausschüsse zur Eintragung von
Nachweisberechtigten für Vorbeugenden Brandschutz und von 
Nachweisberechtigten für den Wärmeschutz, soweit diese von
der Ingenieurkammer Hessen entsandt worden sind 100 EUR

8. Die bzw. der Vorsitzende einer Fachkommission 150 EUR
9. Beisitzer einer Fachkommission 100 EUR
10. Vorsitzende der Fachgruppen und Arbeitskreise 100 EUR
11. Mitglieder der von der Mitgliederversammlung oder dem Vor-

stand besetzten Gremien, sofern nicht bereits von Nummer 1
bis 10 erfasst. 100 EUR

(2) Sofern die unter Abs. 1 Nr. 10 genannten ehrenamtlichen Mit-
glieder im Auftrag des Vorstandes oder der Präsidentin bzw. des
Präsidenten für besondere Aufgaben tätig werden, erhalten sie eine 
Entschädigung in Höhe von 100,00 EUR.

§ 5
Prüfungskommission für die Sachverständigenprüfung 

Mitglieder von Prüfungskommissionen für die Sachverständigen-
prüfung nach § 36 Gewerbeordnung erhalten für die Teilnahme an 
Sitzungen und zur Vorbereitung der Sachverständigenprüfung je-
weils als Entschädigung eine Vergütung entsprechend den gesetz-
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Stellenausschreibungen

lichen Regelungen für gerichtliche Sachverständige nach dem Ju-
stizvergütungs- und Entschädigungsgesetz – JVEG. Die Entschä-
digung kann im Einzelfall der Höhe nach begrenzt werden.

§ 6
Erstattung von Barauslagen 

(1) Als Auslagen werden die tatsächlich entstandenen notwendigen 
Aufwendungen erstattet:
a) bei Benutzung eines regelmäßig verkehrenden Verkehrsmittels

die Fahrkosten der 2. Klasse,
b) bei Flügen die Kosten bis zu den Kosten der Economyklasse,
c) bei Benutzung eines Taxis die Taxikosten, jedoch nur im be-

gründeten Ausnahmefall.
(2) Anstatt der tatsächlich entstandenen notwendigen Aufwendun-
gen werden gewährt
a) bei Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeuges ein Kilometergeld, 
b) bei ununterbrochener Abwesenheit vom Dienstort/Wohnort für 

Mehraufwendungen für Verpflegung ein Tagegeld,
c) bei einer notwendigen Übernachtung Übernachtungsgeld.
Im Falle von Satz 1 Buchstabe a) wird für jede weitere, aus dienst-
lichen Gründen mitgenommene Person eine zusätzliche Entschä-
digung pro Kilometer gezahlt. 
(3) Die Höhe der Erstattung nach Abs. 1 Satz 1 und 2 richtet sich
nach der Lohnsteuerrichtlinie in der jeweils geltenden Fassung.
Als Ersatz von Mehraufwendungen für Verpflegung erhalten 
Dienstreisende ein Tagegeld. Die Höhe des Tagegeldes bemisst sich 
nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes. 
Tagegeld wird nicht an Personen im Sinne von § 2 Abs. 3 sowie für 
Angelegenheiten gezahlt, für die Entschädigungen für Zeitver-
säumnisse gemäß § 4 Abs. 1 und 2 gezahlt werden.
Übernachtungsgeld wird ohne belegmäßigen Nachweis gezahlt, es 
sei denn, die Übernachtungskosten überschreiten die nach Satz 1 
geltende Höhe. In diesem Fall können sie nur erstattet werden, wenn 
sie nachgewiesen werden und ihre Notwendigkeit begründet dar-
gelegt wird. 
(4) Notwendige Nebenkosten wie insbesondere für die Beförderung 
und Aufbewahrung von Gepäck, für Telefongebühren, Porto, Ga-
ragen- und Parkplatzgebühren werden in der nachgewiesenen oder 
glaubhaft gemachten Höhe ersetzt.

§ 7
Abrechnung 

Entschädigungen nach § 3 und § 4 und Erstattungen nach § 6 müs-
sen innerhalb von sechs Wochen nach Beendigung des Dienstge-
schäftes abgerechnet werden. 

§ 8
Steuerpflicht

Soweit durch Erstattungen nach dieser Satzung eine Steuerpflicht 
entsteht, liegt die Verantwortung dafür beim Empfänger.

§ 9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Staats-
anzeiger für das Land Hessen in Kraft. Gleichzeitig tritt die Auf-
wandsentschädigungsordnung vom 08. November 2013 außer Kraft. 

Ausfertigung
Die Übereinstimmung dieser Ausfertigung mit dem Beschluss der 
Mitgliederversammlung vom 11. November 2016 wird bestätigt.

Wiesbaden, den 17. November 2016

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Udo F. M e i ß n e r
Präsident
RA Manfred G ü n t h e r - S p l i t t g e r b e r 
Justiziar 

Bei der Kanzlei des Hessischen Landtags ist zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt die Stelle

eines Architekten/Bauingenieurs (w/m)
befristet zu besetzen.
Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf unserer 
Internetseite www.hessischer-landtag.de unter der Rubrik Parla-
ment/Allgemein/Karriere.
Sollten Sie keinen Zugriff auf das Internet haben, können Sie den 
Ausschreibungstext telefonisch unter 0611/350-304 anfordern. 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Groß unter der genannten Te-
lefonnummer zur Verfügung.




